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Das neue österreichische Infanterie-
Exerzierreglement

Bereits im Anfang des verflossenen Jahres war
eine Kommission österreichischer Generale unter
dem Präsidium des Generalinspektors des Heeres,
des Feldmarschalls Erzherzog Albrecht, in Wien
vereinigt worden, der die Aufgabe gestellt wurde,
eine Umarbeitung des bis dahin gültigen
Exerzierreglements, welche den taktischen Verhältnissen

und der Bewaffnung der Gegenwart Eech-

nung zu tragen hätte, vorzunehmen. Vor einiger
Zeit ist nunmehr das Resultat der Arbeiten dieser

Kommission in einem neuen Reglement in
die Hände der österreichischen Infanterie
gelangt.

Dasselbe hat in zweckmässigster Weise mit
vielen veralteten Traditionen und Bestimmungen
gebrochen und gibt in der That völlig auf der
Höhe der Zeit, wenigstens bis zum Jahre 1890,
stehende Exerziervorschriften; allein es

berücksichtigt, wie dies der Lage der Dinge nach nicht
anders sein konnte, sowohl das neue kleinkalibrige

Magazingewehr, wie auch die durch die

Einführung des rauchfreien Pulvers zweifellos

nothwendig werdenden taktischen Modifikationen
noch nicht. Trotzdem repräsentirt das neue
österreichische Reglement immerhin einen tüchtigen

Fonds das Exerzieren der österreichischen-

Infanterie gründlich modifizirender Vorschriften,
so dass diese Waffe dasselbe mit Recht freudig
begrüssen kann.

Das neue österreichische Reglement zeigt in
vielen wesentlichen Beziehungen eine gewisse
Verwandtschaft mit dem deutschen Reglement; hin¬

sichtlich der gymnastischen Ausbildung des

Infanteristen jedoch steht dasselbe dem französischen

Exerzierreglement näher. Es besteht aus einem
dem formellen Exerzieren gewidmeten Abschnitt,
aus einem Abschnitt über das Gefecht, aus
Abschnitten über die Honneurs und die Parade,
und enthält einen Anhang, dessen wichtigster
Theil der Ausbildung der Rekruten gewidmet ist.

Die dem Reglement vorausgehende Einleitung
enthält die wichtigsten Gesichtspunkte und Grundsätze

für dasselbe, unter denen besonders derjenige,

dass alle Uebungen den Kriegszweck
ausschliesslich, in's Auge fassen sollen, hervortritt.

Das neue österreichische Reglement besitzt vor
dem neuen deutschen Reglement den Vorzug, dass

es in formeller Hinsicht noch einfacher wie dieses

gehalten ist. Das erstere kennt überhaupt
exkl. der Chargirung nur noch drei Gewehrgriffe:
das Gewehr bei Fuss, das geschulterte Gewehr
(das deutsche Gewehr über) und das gefällte
Gewehr; ferner selbstredend die zur Ausführung der
Chargirung erforderlichen Griffe, auf welche letztere

ein ganz besonderer Accent gelegt wird.
Ebenso soll ganz in Verwandtschaft mit dem

deutschen Reglement beim Exerziren auf »stramme
Haltung, feste Ordnung und genaueste Ausführung

der Griffe und Bewegungen besonderer
Werth gelegt werden.*

Als Länge des Exerzierschritts ist dieselbe wie
im deutschen Heere, nämlich 75 cm., festgesetzt
worden, die Schrittanzahl in der Minute ist
etwas rascher, sie beträgt 115, die im Geschwindschritt

und im Laufschritt ist ebenfalls grösser,
da sie auf 125 bezw. sogar 160 Schritt in der
Minute normirt ist.
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